
In einer Checkliste wird die Einhaltung aller Pflichten von Abnehmern und Zulieferern  
nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) pro Einzelpflicht abgefragt.  
Die Antworten werden durch praktisches Ja/Nein-Ankreuzen von vorformulierten Fragen  
zur Beweissicherung dokumentiert. Geprüft und behandelt werden folgende Themen:

• Die ANWENDBARKEIT des Lieferkettengesetzes nach § 1 LkSG

• Die SORGFALTSPFLICHTEN zur Organisation der Schutzpflichten über deren  
Ermittlung, Delegation, Aktualisierung, Erfüllung, Kontrolle und Dokumentation,  
mit allen Rechtsgrundlagen zur Plausibilitätskontrolle nach §§ 3 bis 10 LkSG

• SCHUTZPFLICHTEN für Menschenrechte und Umwelt nach § 2 II LkSG

• Die Pflichten zu PRÄVENTIVMASSNAHMEN zur Abwendung von drohenden  
Risiken für Menschenrechte und Umwelt entlang der Lieferkette nach § 6 LkSG

• Die Pflicht zu ABHILFEMASSNAHMEN nach festgestellten Verletzungen  
von Menschenrechten und Umwelt gemäß § 7 LkSG

• Die PFLICHT ZUM BESCHWERDEVERFAHREN mit Hinweisgebersystem  
und Verfahrensordnung gemäß § 8 LkSG

• Durch Hin- und Herschicken lässt sich die Checkliste digital zwischen Abnehmer  
und Zulieferer zur vertraglichen Erfüllung ihrer Pflichten nach dem LkSG digital  
mehrfach austauschen. Das Bemühen um den Schutz von Menschenrechten  
und Umwelt lässt sich dadurch dokumentiert nachweisen.

• RECHTSGRUNDLAGEN UND KOMMENTARE zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz  
sind digital zum Aufrufen durch bloßes Anklicken hinterlegt

• Ein MUSTERZULIEFERERVERTRAG zwischen Abnehmer und Zulieferer  
steht als Anlage zur Verfügung

• Die Checkliste wird in DEUTSCH & ENGLISCH angeboten, mit der Möglichkeit,  
weitere Übersetzungen durch den Zulieferer in dessen Landesprache zu veranlassen.

• Das digitale Format ermöglicht im Unterschied zum gedruckten Buch  
die ständige Ergänzung und Aktualisierung zu Fragen aus der Praxis

DIE DIGITALE LÖSUNG  
ZUR LIEFERKETTEN-COMPLIANCE
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Digitaler Austausch der Kontrollergebnisse zur 
Organisation der Legalitätspflicht entlang der Lieferkette

OBERAUFSICHTSMASKE
COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTE M

UNTERNEHMEN
(ENDABNEHMER)

Unternehmensinterne
Organisation:

§§ 3 – 10 LkSG 

§ 2 Abs. 1 – 8 LkSG

UNMITTELBARES 
ZULIEFERUNTERNEHMEN

Unternehmensexterne Organisation durch die Pflicht im Zuliefervertrag zur Einhaltung der

Organisationspflichten,
§§ 3 – 10 LkSG 

und Organisierten Pflichten,
§ 2 Abs. 1 – 8 LkSG

MITTELBARES 
ZULIEFERUNTERNEHMEN

FIRMA X (GUMMERSBACH)

9 zugeordnete Pflichten
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UNMITTELBARER ZULIEFERER A 
(DEUTSCHLAND)

9 zugeordnete Pflichten
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MITTELBARER ZULIEFERER D
(TAIWAN)

9 zugeordnete Pflichten
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